
Stand 25.01.2017 

Vermerk 

Stand der Bauleitplanung; Rangfolge der Planungsarbeiten 

Zuletzt 1st durch einen Vermerk vom 25.02.2016 eine Obersicht Ober die Rangfolge der Planungs-
arbeiten erstellt worden, die am 02.03,2016 im zustandigen Ausschuss behandelt worden 1st. 
ROckstellungsfristen oder Veranderungssperren laufen zur Zeit nicht. Nach den Beschlusslagen der 
Stadtvertretung sollte demnach die Abwicklung der Planungsarbeiten erfolgen. Allerdings waren auf 
Grund unvorhersehbarer Erfordernisse und/oder aktueller politischer Entscheidungen im 
Berichtszeitraum wiederholt auch andere Planungsarbeiten vorzuziehen. 

Dementsprechend sind zwischenzeitlich ftir die folgenden Verfahren Arbeitsschritte geleistet 
worden: 

1. 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 25 fOr das Gebiet der Offentlichen GrOnflache zwischen  
LOttmarschhalle und Strand  
Der Satzungsbeschluss fOr dieses Planverfahren 1st am 26.08.2010 gefasst worden u. a. mit 
dem Ziel, freizeitparkahnliche Nutzungen in Zusammenhang mit der bestehenden 
Minigolfanlage planungsrechtlich zu ermoglichen. Es waren die abschliegenden Arbeitsschritte 
durchzufiihren, urn die Plananderung rechtskraftig werden zu lessen. 

Parallel lauft em n Antrag auf ordnungsbehOrdliche OberprOfung durch das Kreisbauamt mit dem 
Ziel der Beseitigung eines nicht genehmigten Holzhauses. Dieses Verfahren 1st immer wieder 
ausgesetzt worden vor dem Hintergrund eines bestehenden Pachtvertrages und der 
Verpflichtungen, die der Stadt daraus erwachsen. In der Stadtvertretung am 06.03.2014 1st die  
Aussetzunq des Beseitigungsverfahrens beschlossen worden,,, 	bis eine rechtssichere  
Verfahrensweise zur Neuordnung der Offentlich-rechtlichen and orivat-rechtlichen Verhaltnisse  
erkennbar sein wird"(zitiert nach Vorlaoe Nr. 2020).  

Vor dem Hintergrund des Zeitablaufes sind eine Bestatigung des Abwagungsergebnisses 
sowie die Wiederholung des Satzungsbeschlusses erforderlich, um die Plananderung 
rechtskraftig werden zu lessen. Eine solche Beschlussfassung kam in der Stadtvertretung  
am 06.03.2014 nicht zustande (Vorlaqe Nr. 1469/7).  

Im Jahre 2016 1st das Pachtverhaltnis fristgemall zum 31.12.2017 gekiindigt worden, so dass 
das nicht genehmigte Gebaude danach abzubauen sein wird. Das Beseitigungsverfahren beim 
Kreisbauamt 1st damit obsolet geworden. 

Ferner befindet sich die Stadt in Verhandlungen mit einem Hotelinvestor, aus denen sich 
voraussichtlich weitere planungsrechtliche Anderungserfordernisse ergeben werden. 

2. 1. Anderung des Bebauunqsplanes Nr. 46 Mr den qesamten Strandbereich yam Hafen bis 
Greveling-Deich, insbesondere den Teilabschnitt 46b fOr den Bereich am westlichen Endpunkt 
der Promenade  
Am 08.03.2007 war der Aufstellungsbeschluss gefasst worden mit dem Ziel, einen Verkauf-
stand bzw. eine gastronomische Nutzung im unmittelbaren Strandbereich zu ermdglichen und 
die Sondergebietsflache in diesem Teilabschnitt dementsprechend zu andern. Diese Teilflache 
war aus der Genehmigung des neuen Flachennutzungsplanes ausgenommen worden, so 
dass zur Bereinigung dieses Punktes zeitgleich eine „Fortsetzung der Aufstellung des 
Flachennutzungsplanes"als Parallelverfahren erforderlich 1st (Vorlage Nr. 2013/1). 

Strandversorqungskonzept  
Nach der Erstellung der Planunterlagen (u. a. Umweltbericht, em n Schallschutzgutachten) sind 
nach dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der Stadtvertretung am 06.03.2014 die 
offentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Trager Offentlicher Belange durchgeflihrt 
worden. Im Ergebnis wurde in Stellungnahmen der LandesplanungsbehOrde und des Kreises 
NF deutlich gemacht, dass die in der Plananderung festgelegten Aussagen nicht zur 
BegrOndung der Anderung ausreichten, sondern zunachst eine Strandversorgungskonzeption 
fOr die gesamte Strandzone zu erstellen ware, aus der sich die Notwendigkeit der zusatzlichen 
Strandversorgungseinrichtung ableiten liefle. Erst dann kann dieses Planverfahren (sowie das 
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der 2. Anderung) zu Ende gefahrt werden. 

Nachfolgende Abstimmungsgesprache endeten mit der Notwendigkeit der Erstellung eines 
Strandkonzeptes fOr die gesamte FOhrer SOdkuste als Grundlage weiterer Bauleitplanungen. 
In diesem Konzept sollen alle notwendigen Magnahmen/Projekte zusammengefasst 
dargestellt und begrUndet werden. Die Konzepterstellung dient zugleich als Grundlage zur 
Beantragung von Fordermitteln. Der entsprechende Ablauf ist im FrOhjahr des Jahres 2015 auf 
den Weg gebracht worden. I nzwischen ist die Konzepterstellung als forderfahig anerkannt und 
em n Planungsauftrag im Februar 2016 dafOr erteilt worden. Es ist davon auszugehen, dass im 
Verlauf des Jahres 2017 das Strandkonzept zur Beratung und Beschlussfassung vorliegen 
wird. 

Sobald dann em n Verfahrensstand fur das Strandkonzept erreicht sein wird, der sinngemall 
dem Planungsstand nach § 33 BauGB bei Bauleitplanverfahren entspricht, kOnnen die fOr 
bestimmte Projekte notwendigen Bauleitplanverfahren (in Wyk und Nieblum) weitergefart 
werden. 

Strandkonzession  
Hinsichtlich Fragen der „Strandkonzession", die ebenfalls noch zu [(Wren waren, liegt emn 
Grundsatzbeschluss zur Neufassung der Strandkonzession der Stadtvertretung seit dem 
09.01.2014 vor. Ein entsprechender Planungsauftrag ist seit Dezember 2014 erteilt. Aber auch 
far dieses Thema sind die Ergebnisse des Strandversorgungskonzeptes abzuwarten. 

3. 2. Anderung des Bebauunqsplanes Nr. 46 fUr die Teilgebiete 46d und 46q am Strand  
Strandbewirtschaftu nq)  

Zur Weiterentwicklung der beiden Surf- und Segelschulstandorte zu jeweils einem Wasser-
sportzentrum sowie zur VergrOgerung der bestehenden gastronomischen Nutzungen sollten 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der Aufstellungsbeschluss war 
am 09.12.2010 gefasst und anschlieflend offentlich bekannt gemacht worden. Nach einer 
ersten Offentlichen Auslegung und Beteiligung der Trager offentlicher Belenge waren die 
Planunterlagen noch einmal zu Oberarbeiten, so dass nach einen erneuten Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss am 06.03.2014 diese Verfahrensschritte wiederholt worden sind. 
Neben Eingaben zahlreicher Privatpersonen wurden im Ergebnis in Stellungnahmen der 
LandesplanungsbehOrde und des Kreises NF dieselben Gesichtspunkte deutlich gemacht wie 
bei der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 46, so dass die in der Plananderung festge-
legten Aussagen nicht zur BegrUndung der Anderung ausreichten, sondern zunachst eine 
Strandversorgungskonzeption far die gesamte Strandzone zu erstellen ware, aus der sich die 
Notwendigkeit der zusatzlichen Strandversorgungseinrichtung ableiten Iie1e. Erst dann kOnne 
auch dieses Planverfahren welter gefOhrt werden. 

Die gutachterlichen Aussagen im Umweltbericht sowie im Schallschutzgutachten sind zu 
Uberarbeiten im Interesse der Rechtssicherheit der Planung. 

Zwischenzeitlich ist eine Oberarbeitung des Schallschutzgutachtens erfolgt. Die Erganzungen 
inn Umweltbericht sind erst mOglich, wenn die Planentwurfsaussagen endgOltig geklart sein 
werden. 
Dazu sind seitens der Strandnutzungsinteressen wiederholt neue Gesichtspunkte vorgetragen 
werden (zu Erweiterung der Nutzungsformen, FlachengrOflen, Bauweisen usw.), die mit einer 
Neufestlegung der Flachengralen endeten sowie einer Entscheidung zur Materialwahl (Metal( 
statt Holz) bei den Nebenanlagen der Surfschulen. Die Planunterlagen sind in dieser Hinsicht 
zu Oberarbeiten. 

Hinsichtlich der Verfahrensablaufe wird ansonsten auf die Ausfuhrungen oben unter Ziffer 2. 
verwiesen. 
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4. 5. und 6. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11  
Im November 2013 waren zwei Antrage auf Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 gestellt 
worden in Zusammenhang mit Erweiterungsabsichten eines Klinik- und eines Hotelbetriebes. 

Fur die 5. vorhabenbezogene Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 zur Konsolidierung und 
Erweiterung eines Klinikstandortes hatte die Stadtvertretung am 02.04.2015 den Aufstellungs-
beschluss gefasst. Ferner war em n erster stadtebaulicher Vertrag zur Regelung der 
KostenUbernahme zwischen Stadt und Vorhabentrager geschlossen worden (Juni 2015). 

Feir die 6. vorhabenbezoqene Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 zur Konsolidierung und 
Erweiterung eines Hotelstandortes liegt der Entwurf eines stadtebaulichen Vertrages zur 
Regelung der Kostennernahme vor. Ferner gab es bisher Uberwiegend zustimmende 
Meinungsauflerungen im zustandigen Ausschuss zu einer ersten ErweiterungsUberlegung. Bis 
heute ist jedoch keine Vertragsunterzeichnung erfolgt. 

Far beide Vorhaben zusammengefasst sind im Jahre 2016 eine vorgezogene BehOrdenbe-
teiligung sowie eine Offentliche Auslegung durchgefUhrt worden mit dem Ziel eine Angebots-
planung umzusetzen. Nach Stellungnahmen des Kreisbauamtes und der Landesplanungs-
behOrde ist eindringlich auf die Sinnhaftigkeit von vorhabenbezogenen Plananderungen fur 
diese beiden Vorhaben verwiesen worden, urn die Interessen der Stadt hinsichtlich der 
Sicherung der Umsetzung der Planung und einer Vermeidung von Fehlentwicklungen besser 
wahren zu kOnnen. 

Da kir das Hotelvorhaben von Seiten der Vorhabentrager noch keine genaueren Zukunftsvor-
stellungen beschrieben werden konnten, das Klinikvorhaben jedoch so bald wie meglich 
umgesetzt werden soli, sind die beiden Planverfahren wieder getrennt warden. 

Der Entwurf der 5. vorhabenbezogenen Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 fUr das 
Vorhaben der Klinik Sonneneck liegt als Entwurfs- und Auslegungsbeschluss var. Da es sich 
nun wieder urn em n vorhabenbezogenes Planverfahren handelt 1st auch der Entwurf eines 
DurchfUhrungsvertrages zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt worden zur Sitzung 
des Ausschusses am 11.01.2017. Sobald die von Seiten des Ausschusses gewunschten 
Nachbesserungen zu den Themen „Stellplatze/Parkplatze" erfolgt sein werden, kOnnen die 
entsprechenden Beschlussfassungen durch die Stadtvertretung erfolgen (Februar 2017?). 

Das Verfahren zur 6. vorhabenbezogenen Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 wird 
ausgesetzt so lange, bis die Vorstellungen des Vorhabentragers geklart sein werden. 

5. DurchfOhrunqsplan Nr. 2 / Bebauungsplan Nr. 45 far das Gebiet zwischen Badestra13e,  
Waldstraile Fasanenweg und am GrOnstreifen  
Durch den Aufstellungsbeschluss vom 28.02.2002 wurde das Aufhebungsverfahren few den 
DurchfOhrungsplan Nr. 2 und das Aufstellungsverfahren far einen neuen Bebauungsplan 
Nr. 45 fUr den Bereich zwischen Badestralle, Waldstraile, Fasanenweg und stadtischem 
GrOnstreifen eingeleitet. 

Nach einer Offentliche Auslegung sowie einer BehOrdenbeteiligung entstand die Notwendigkeit 
einer grundsatzlichen Klarung der bauleitplanerischen Zielsetzung durch Beschlussfassung 
der Stadtvertretung am 16.08.2012. Demnach saute die Mischung von Dauerwohnnutzung und 
gewerblich touristischer Nutzung als stadtentwicklungspolitische Zielsetzung grundsatzlich 
beibehalten, jedoch zugleich festgelegt werden, in welchen Bereichen der Stadt die 
touristische Nutzung im Vordergrund stehen dart bzw. sollte, und wie insbesondere bei 
Bestandsgebauden, die ausschliefIlich fOr die gewerblich touristische Nutzung genehmigt sind, 
eine Vereinbarkeit mit dem Milieuschutz der Erhaltungssatzung erreicht werden kann. 

Die VorOberlegungen zu einem solchen Leitbild sind in einem Vermerk vorn 23.10.2012 
zusammengefasst. Abstimmungen mit dem Kreisbauamt zu den planungsrechtlichen 
RegelungsmOglichkeiten hierzu hatten stattgefunden. Das Thema des planungsrechtlichen 
Umgehens mit den Bestandsgebauden und der Erhaltungssatzung auch im Hinblick auf ihre 
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GrOfle war im November 2013 an die Fraktionen zur Meinungsbildung Uberwiesen worden. 

Die infolge der Entwicklung in der Rechtsprechung in 2013 entstandene Grundsatzthematik 
der Mischung von Dauerwohnen und Ferienwohnen fUhrte u. a. dazu, dass eine konkrete 
Umsetzung zu einem auf raumliche Teilbereiche des Stadtgebietes bezogenen stadtebau-
lichen Leitbild/Entwicklungskonzept noch aussteht. 

An diesem Sachstand hat sich bis heute nichts geandert. 

6. 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 fOr einen Teilbereich des Plangebietes beiderseits 
der Parkstrasse bis zu den Offentlichen GrOnbereichen und nOrdlich des Stockmannsweges 
Zur Wahrung und Weiterentwicklung des Ortsbildes soli the HOhenentwicklung der Gebaude 
durch die Festlegung von max. GebaudehOhen geregelt werden (Aufstellungsbeschluss im 
vereinfachten Verfahren am 08.09.2009). Verfahrensschritte sind noch nicht erfolgt. Das die 
Planung auslosende Bauvorhaben am Stockmannsweg ist inzwischen den Vorgaben der Stadt 
entsprechend (Erhaltungssatzung) abgeschlossen. 

7. 6. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 18 far den Bereich zwischen Stockmannsweg,  
Badestrafle und Parkstrage 
Zur Umgestaltung eines Teilabschnittes des Stockmannsweges und eines WaldstOckes zum 
„Erlebniswald" bis zum Strand waren die planungsrechtlichen Voraussetzungen sowie die 
Vorbedingung zur Gewahrung von Fordermitteln zu schaffen. Der Aufstellungsbeschluss ist 
am 27.05.2010 gefasst worden. Nach Abwicklung eines beschleunigten Verfahrens ist am 
09.12.2010 der Satzungsbeschluss gefasst worden. Es sind die abschlieflenden 
Arbeitsschritte durchzuffThren, urn die Plananderung rechtskraftig werden zu lessen. 

Vor dem Hintergrund des Zeitablaufes sind eine Bestatigung des Abwagungsergebnisses 
sowie die Wiederholung des Satzungsbeschlusses erforderlich, um die Plananderung 
rechtskraftig werden zu lessen. Da das Vorhaben zur Zeit nicht weiter verfolgt wird, sind keine 
weiteren Verfahrensschritte erfolgt. 

8. Bebauungsplan Nr. 9 fUr das Gebiet zwischen der Stralle am Flugplatz, der Verlangerung des 
Fehrstieges bis zum Strand, dem Strand und dem Hamburger Waldchen 
Die bestehende Flachdachsituation soli erhalten und nicht durch unterschiedliche 
Dachgestaltungen im Hinblick auf das Ortsbild verandert werden. Der Aufstellungsbeschluss 
ist am 14.09.2009 gefasst worden und danach Offentlich bekannt gemacht worden. Die 
Veranderungssperre ist abgelaufen. Weitere Verfahrensschritte sind noch nicht erfolgt. Zur 
planungsrechtlichen Klarung und Sicherung der Situation ist die FortfCihrung des Verfahrens 
sinnvoll (WA?, SO? usw.). 

9. Bebauungsplan Nr. 10 fUr das bebaute Gebiet zwischen Sandwell und Strand im Teilabschnitt 
zwischen Feldstrafle und Rebbelstieg 
AusgelOst durch ErweiterungswUnsche bestehender Beherbergungsbetriebe insbesondere im 
Erdgeschossbereich ist die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 am 30.09.2010 von 
der Stadtvertretung beschlossen worden, urn die Ausnutzungsverhaltnisse zu klaren. Der alte 
Bebauungsplan Nr. 10 war wegen einer nicht ausreichenden Gebietsbezeichnung far ungOltig 
erklart worden. 
Nach Abstimmung mit dem Kreisbauamt sind die beantragten Vorhaben inzwischen im 
Rahmen des § 34 BauGB genehmigt worden, so dass kein unmittelbares Planungserfordernis 
mehr besteht. Zur Klarung (SO?, WA? usw.) und Sicherung der gegenwartigen Situation sowie 
zur Vermeidung weiterer baulicher Begehrlichkeiten ist eine Weiterfahrung des Planverfahrens 
mit einer Wiederholung des Aufstellungsbeschlusses sinnvoll. 

10. 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 41 fOr das stadtische GrundstOck Fehrstieg 31/Ecke  
Lerchenweg 
In Zusammenhang mit der Vergabe dieses GrundstOckes im Wege des Erbbaurechtes an vier 
einheimische Familien war die festgesetzte MindestgrundstacksgrOfle nicht eingehalten 
worden, well die vier zu erstellenden ErbbaurechtsgrundbUcher jeweils em n eigenstandiges 
GrundstOck im Grundbuch voraussetzten. D. h. das bestehende FlurstOck von 1.202 m2  war in 
vier eigenstandige GrundstOcke zu teilen. Den Aufstellungsbeschluss fur eine entsprechende 
Bebauungsplananderung hat die Stadtvertretung am 10.02.2012 gefasst. 

4 



Stand 25.01.2017 

Nach dieser Beschlusslage war das Kreisbauamt bereit, vorweg Baugenehmigungen auf dem 
Befreiungswege zu erteilen. Dabei ging das Kreisbauamt jedoch von einer zeitnahen 
Abwicklung des Bauleitplanverfahrens aus. 

Weitere Arbeitsschritte fOr dieses Verfahren sind jedoch bis heute nicht erfolgt. 

11. Bebauunqsplan Nr. 52 der Stadt Wyk auf FOhr für das Gebiet westlich des Fehrstieges und 
nOrdlich des Fluqplatzes  
Die Bebauungsplanaufstellung zum Vorhaben der Kartbahn ist bis zum Satzungsbeschluss am 
13.11.2014 gefOhrt worden. Nachdem die im Parallelverfahren durchgefiihrte 3. Anderung des 
Flachennutzungsplans am 05.05.2015 rechtswirksam geworden war, ist die Baugenehmigung 
fOr die Kartbahn nach einen Planungsstand gernall § 33 BauGB erteilt worden. 

Das In Kraft setzen des Bebauungsplan nach Abwicklung des Verfahrens verzogerte sich, weil 
die Planzeichnung mehrfach zu korrigieren war und dementsprechend die notwendige 
Bestatigung von Seiten des Katasteramtes langere Zeit in Anspruch nahnn bis Marz 2016. 

UnqlOcksfall/Risikoanalyse 
Ende Marz 2016 (Ostermontag) verunglOckte em n Flugzeug in unmittelbarer Nahe des 
Kartbahrtgelandes. Auf Grund dieses Ereignisses wurde der Bebauungsplan nicht in Kraft 
gesetzt. Stattdessen sollte em n Rechtsgutachten klaren, ob aus einem solchen UnglOcksfall 
unmittelbar auf dem Kartbahngelande Entschadigungsfolgen fie die Stadt erwachsen kOnnten. 

Die Stellungnahme des Fachanwaltes kam zu dem Ergebnis, dass die Risikoabwagung im 
Veriauf des Planverfahrens nicht ausreichend war, das Abwagungsergebnis rechtlich 
angreifbar und somit die Rechtskraft des Bebauungsplanes in Frage gestellt ware. 

Die Prufung des Kreisbauamtes hinsichtlich der GOItigkeit der Baugenehmigung, die nach § 33 
BauGB auf der Grundlage des Bebauungsplanes erteilt worden war, kam zu dem Ergebnis, 
dass die Baugenehmigung wattle zurUckgenommen werden massen, wenn nicht gutachterlich 
nachgewiesen ware, dass fie Menschen auf dem Gelande der Kartbahn keine Gefahr 
bestOnde aus Gainden des Flugverkehrs. 

Weitere Vorqehensweise 
Vor diesem Hintergrund ist gegen Ende 2016 em n GutachterbOro mit der Erstellung einer 
entsprechenden Risikoanalyse beauftragt worden. Dessen Ergebnisse werden voraussichtlich 
im 2. Quartal 2017 vorliegen. Danach ist die Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen 
zu wiederholen und wenn mOglich em n neuer Satzungsbeschluss far den Bebauungsplan Nr. 52 
herbeizuf0hren, urn die Baugenehmigung fie die Kartbahn aufrechterhalten zu kainen. 

12. Stadtebauliche Entwicklung der Stadt Wyk auf Fehr zum Verhaltnis von Dauerwohnnutzunq 
und gewerblich touristischer Nutzunq  
Am 16.08.2012 fasste die Stadtvertretung einen Grundsatzbeschluss, wonach die bisherige 
Zielrichtung der stadtebaulichen Planung zum Schutz der Dauerwohnnutzung grundsatzlich 
weiterverfolgt, jedoch die Vereinbarkeit mit der Tourismusnutzung anhand eines noch zu 
entwickelnden Leitbildes f0r die verschiedenen Teilbereiche der Stadt neu bestimmt werden 
soil. Weiteres siehe zu Ziffer 5. in Zusammenhang mit Bebauungsplan Nr. 45.  

13. Wohnraumversorgung fur die Stadt Wyk auf Far (bzw. die Insein Fair und Amrum)  
Nach den notwendigen Grundsatzbeschlussen eller 15 Amtsgemeinden ist das Wohnungs-
markkonzept kir forderfahig erklart worden. Die Ausarbeitung des Konzeptes wurde im 
November 2015 beauftragt. Die ersten Arbeitsergebnisse des Konzeptes liegen vor 
einschliefIlich einer Obersicht zu den Potenzialflachen der einzelnen Gemeinden. Die 
abschliegende Abstimmung Ober diese Flachen mit den Gemeinden erfolgt derzeit. Ob die 
zum Ende des 1. Quartals 2017 angestrebte Fertigstellung des Konzeptes einhaltbar sein wird, 
ist vor diesem Hintergrund nicht absehbar. 

14. Grundsatzbeschluss zur Weiterentwicklung des Fernwarmenetzes der Stadt Wyk auf FOhr 
Ober den Ausbau des Fernwarmenetzes und em n zweites Blockheizkraftwerk dafOr ist 
wiederholt beraten worden mit einer letzten Beschlussfassung im Ausschuss für einen 
Heizwerk-Standort beim Schulzentrum/Tennishalle am 12.03.2013. Eine weitere Beschluss-
fassung in der Stadtvertretung unterblieb vor der Kommunalwahl 2013. 
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Zwischenzeitlich hat der Versoroungstraper erklart dass er kein Interesse an einem Standort 
fUr em n weiteren Heizwerk mehr hat.  

15. 4. Anderung des Bebauunpsplanes Nr. 15 zw. Umgehuncisstr. und Hafenstrafle (Innenstadtl 
16. 2. Anderung des Bebauungsplanes Ni. 16 zw. Hafenstrafle und GroI3e &mile (Innenstadt)  
17. 4. Anderung des Bebauungsplanes Ni. 17 zw. Grofle Strafe und Mittelstraf3e (Innenstadt)  

Der zustandige Ausschuss hatte empfohlen, die o. a. Bebauungsplane in der Innenstadt 
dahingehend zu andern, dass gastronomisch genutzte Auflenterrassen ermoglicht, Sonnen-, 
Sicht- und Windschutzanlagen geregelt und Nebenanlagen in begrenztem Umfange zulassig 
werden. 
Die Inhalte dieser Plananderungen sind erweitert worden urn die aktuellen Fragestellungen zu 
Umbauten und Nutzungsanderungen bei Gebauden, deren genehmigter Bestand von den 
Festsetzungen dieser Bebauungsplane (z. B. zum Mall der Nutzung und von gestalterischen 
Regelungen) abweicht. 

Die AufstellungsbeschlOsse dazu sind im Ausschuss am 01.06.2016 gefasst worden. Die 
sinngernallen Beschlussfassungen in der Stadtvertretung sind noch nicht erfolgt, weil noch zu 
klaren war, ob die Anderung der heutigen Mischgebietsnutzung zu einen Sondergebiet 
„Gemischte Nutzung und Tourismus" in die Verfahren einbezogen werden saute, urn 
angesichts der heutigen Rechtsprechung Ferienwohnungen im Innenstadtbereich wieder 
genehmigungsfahig zu machen. 

Eine sinngernafle Anderung kir den Bebauungsplan Nr. 22 hatte zu zahlreichen Eingaben und 
einer noch nicht abgeschlossenen Diskussion in der Offentlichkeit gefiihrt. 

18. 1. Anderung des Bebauunosplanes Ni. 22 zwischen aiderstralle, MUhlenstrage, Feldstrafle 
und Badestrafle 
Am 12.05.2016 hatte die Stadtvertretung den 2. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst 
far einen Entwurf, der u. a. eine Regelung zu Umbauten und Nutzungsanderungen im 
genehmigten Bestand, die Zulassung gewerblich genutzter Aullenterrassen sowie 
Uberarbeitete Ausweisungen zum Mall der Nutzung und zu den Baugrenzen umfasste. 

Hinzu kam, dass vor dem Hintergrund der zur Zeit geltenden Rechtsprechung das Mischgebiet 
zu einem Sondergebiet „gemischte Nutzung und Tourismus" geanderte werden sollte, urn 
Ferienwohnungen in diesem Innenstadtbereich wieder zulassig zu machen. Die neue 
Festsetzung liefl ferner Dauerwohnungen zu, schloss aber Zweitwohnungen aus. 

Im Verlauf der nachfolgenden Beteiligung der Trager Offentlicher Belang und der Offentlichen 
Auslegung sind zahlreiche Stellungnahmen insbesondere gegen den Ausschluss der 
Zweitwohnungen vorgebracht worden. Hinsichtlich der Abwagung wird zu entscheiden sein, ob 
das Planverfahren mit dem urspreinglich angedachten Regelungsinhalt fortgefUhrt, ob den 
Eingaben gefolgt oder eine Anderung der Rechtslage durch eine eventuelle neu BauNVO 
abgewartet werden soil. Dabei ist zu bedenken, dass durch die salt 1985 bestehende 
Erhaltungssatzung eine Nutzungsanderung von Dauerwohnungen zu Zweitwohnungen bereits 
einem Genehmigungsvorbehalt unterlegen hat. 

In Abhangigkeit von dieser Entscheidung sind dann die nachsten Verfahrensschritte 
aufzubauen. 

19. 2. Anderung des Bebauunosplanes Nr. 4 fur das Gebiet beiderseits des Stine-Andresen-
Weges und der Flurstrafle 
Am 16.05.2013 hatte die Stadtvertretung den Aufstellungsbeschluss gefasst mit dem Ziel eine 
Regelung zu Umbauten und Nutzungsanderungen im genehmigten Bestand in den 
Bebauungsplan aufzunehmen (siehe Ziffern 18). Nach Abwicklung des Planverfahrens ist am 
28.05.2015 in der Stadtvertretung der Satzungsbeschluss gefasst worden. 

Die nachfolgenden Verfahrensschritte sind nicht eingeleitet worden, wail eine Anderung der 
Rechtsprechung eine Oberarbeitung eines Teiles der Regelungsinhalte erfordert. Die dafilr 
notwendige Bestandsaufnahme ist bereits durchgefUhrt worden. Zur Zeit erarbeitet das 
Kreisbauamt einen neuen Planentwurf (siehe auch Vorgehensweise zu Ziffer 18). Dabei ist 
noch zu klaren, ob der Ausschluss der Zweitwohnungsnutzung auch in diesem Sondergebiet 
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stattfinden soli. Her gibt es keine Erhaltungssatzung. 

20. Bebauungsplan Nr. 53 zur Erweiterung des Gewerbeqebietes  
Nachdem am 02,04.2015 durch die Stadtvertretung der formelle Aufstellungsbeschluss 
(Vorlage Nr. 2095) sowie der Beschluss zur Festlegung der Planungsziele gefasst warden war, 
1st der Planungsauftrag fUr den Bebauungsplan an das Kreisbauamt erteilt worden. Ein erster 
Vorentwurf hat das vorgezogene Beteiligungsverfahren mit den Tragern offentlicher Belange 
durchlaufen und 1st Gegenstand einer fr0hzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung (AnhOrung) 
gewesen. Als nachster Schritt ist der Entwurf— und Auslegungsbeschluss zu fassen. Far diese 
Entwurfsfassung fehlt noch die Planungsvorgabe zweier grofler Betriebe, fUr die Erweiterungs-
flachen im kDriftigen Plangebiet vorgesehen sind. 

21. 1. Anderunq des Bebauungsplanes Nr. 21 Mr das Gebiet westlich des Fehrstieges urn  
Birkenweq und Lindenweg  
Angesichts der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung soil das WA-Gebiet zu einem 
Sondergebiet Wohnen und Touristenbeherbergung geandert werden, urn ein Nebeneinander 
von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen planungsrechtlich zu ermOglichen, 
Aufstellungsbeschluss am 04.06.2014. Weitere Verfahrensschritte sind noch nicht erfolgt, well 
die Klarung der Rechtsfragen abzuwarten war. Die fur dieses Jahr in Aussicht gestellte 
Anderung der Baunutzungsverordnung wird hier voraussichtlich eine Klarung herbeifUhren. 

22. 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 33 fOr das Gebiet begrenzt im Osten vom  
Fasanenweg, im &den vorn der Gmelinstrafle und der Strafle „am Charlottenheim", im  
Westen von einer Bautiefe westlich des Drosselsteiges und des Amselweges sowie von der 
Strandstraf3e und im Norden vom stadtischen GrOnstreifen  
Angesichts der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung sollen die WR- und WA-Gebiete zu 
Sondergebieten fOr Wohnen und Touristenbeherbergung geandert werden, urn emn 
Nebeneinander von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen planungsrechtlich zu 
ermaglichen, Aufstellungsbeschluss am 19.06.2014. Weitere Verfahrensschritte sind noch 
nicht erfolgt, well die Klarung der Rechtsfragen abzuwarten war. Die fUr dieses Jahr in 
Aussicht gestellte Anderung der Baunutzungsverordnung wird hier voraussichtlich eine 
Klarung herbeifOhren. 

23. Bebauungsplan Nr. 27 far das Gebiet zwischen Boldixumer Strafle, St.-Nicolai-Straf3e,  
Runqholtstrafle sowie der Westgrenze der Bebauunq in einer Bautiefe westlich der 
GartenstraRe  
Der Aufstellungsbeschluss war erstmals gefasst worden am 30.11.1989. Er wurde erstmals 
wiederholt am 27.02.1997 und aus aktuellem Anlass erneut wiederholt am 19.06.2014. 
Nach dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss vom 06.06.2016 und einer ersten Offentlichen 
Auslegung und Beteiligung der Trager Offentlicher Belange sind zahlreiche Stellungnahmen 
insbesondere gegen den Ausschuss der Zweitwohnungsnutzung eingegangen. Da die Klarung 
der Rechtsfragen hierzu kurzfristig nicht moglich erscheint, aber die geplanten 
Neubauvorhaben bald verwirklicht werden sollen, 1st das Planverfahren geteilt worden in einen 
Bebauungsplan Nr. 27a Mr den neu zu bebauenden Bereich der ehemaligen Gartnerei sowie 
die Bebauung entlang der Boldixumer Strafle und der St. Nikolai Strafle und den 
Bebauungsplan Nr. 27b, welcher die Bebauung entlang der Gartenstrafle und der 
Rungholtstrafle umfasst. 

Fur den Bebauungsplan Nr. 27a 1st nach dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss vom 
15.12.2016 die Beteiligung der Trager offentlicher Belange eingeleitet, die Offentliche 
Auslegung findet im Februar 2017 statt. 

Das Verfahren Mr den Bebauungsplan Nr. 27b wird nach Klarung der Rechtsfragen zu einem 
spateren Zeitpunkt fortgefahrt werden. 

24. 1. Anderunq des Bebauungsplanes Nr. 6 Mr das Gebiet zwischen Ocke-Neronq-Strage und 
Nieblumstieg, insbesondere die Ecksituation Ocke-Nerong-Strafle I Kirchweg 
Urn flir das bisher durch eine gastronomische Nutzung gepragte EckgrundstOck eine neue 
zukunftsfahige Nutzung durch einen Gartnereibetrieb planungsrechtlich zu ermOglichen, 1st 
eine Anderung der Nutzungsarten im Ml erforderlich. Ein entsprechender Aufstellungs- 
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beschluss war am 02,04.2015 gefasst warden. Nach Abwicklunq des Planverfahrens ist die 
Anderung am 24,01.2017 rechtskraftig geworden. 

25. 4. Anderung des Flachennutzungsplanes  
Bebauungsplan Nr. 54 fur eine Teilflache nerdlich des Hemkweges (ehemals Hofstelle Fritsch)  
Nach Erwerb dieser Flache durch die Stadt stellt sich die Frage einer baulichen 
Entwicklungsmgglichkeit zum GE und gegebenenfalls far andere Nutzungen (Heizwerk). 
Fur die Schaffung des notwendigen Planungsrechtes sind die beiden a. a. Planverfahren 
erforderlich Om Parallelverfahren). Die notwendigen Aufstellungsbeschltisse sind am 
02.04.2015 gefasst worden. 
Der Planungsauftrag an das Kreisbauamt ist erteilt worden. Ferner ist em n Landschafts-
planungsbaro mit der Erstellung des Umweltberichtes beauftragt worden. 
Weitere Verfahrensschritte sind nach nicht erfolgt. 

Neue Aufstellungsbeschlasse und beabsichtigte Verfahren im Berichtszeitraum: 

26. Erhaltungssatzung nach 172 BauGB der Stadt Wyk auf Fahr far das Gebiet beiderseits des 
Berliner und Hamburger Ringes zwischen Rugstieg im Norden, Strandstraile im Westen,  
offentlichem Granstreifen im &Wen und Kleingartenanlage im Osten - Satzungsgebiet XVIII — 
Urn, die stadtebaulich schutzenwerte Besonderheit des Rugstieggebietes far das Ortsbild zu 
erhalten, der Umwandlung von Dauerwohngebauden zu Zweitwohnsitzen entgegenzuwirken 
sowie die Dauerwohnungen im Satzungsgebiet mit Hilfe des Milieuschutzes zu erhalten, ist die 
Einfahrung des Genehmigungsvorbehaltes einer Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB far 
das Satzungsgebiet XVIII far sinnvoll erachtet worden. Die Stadtvertretung hat am 09.06.2016 
einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst. 
Nach Erste]lung einer Bestandaufnahme und der Begrandung liegt nun em n Entwurf der 
Satzung zur Beratung und Beschlussfassung var. 

27. 5. Anderung des Flachennutzungsplanes  
Bebauungsplan Nr. 56 far das Gebiet umgrenzt im Norden vorn Laglumsweg, im Osten vom  
stadt. Klarwerk, im Saden von einer Parallelen im Abstand von ca. 70 zum Klarwerk und zur 
stadtischen Strandkorbhalle  
Nach Erwerb dieser Flache durch die Stadt soli die Flache als Erweiterungsflache far die 
Klaranlage sowie far Zwecke des stadtischen Hafenbetriebes und des Tourismusbetriebes 
planungsrechtlich entwickelt werden. Far die Schaffung dieses Planungsrechtes sind die 
beiden o. a. Planverfahren erforderlich Om Parallelverfahren). Die notwendigen Aufstellungs-
beschlasse sind am 15.12.2016 gefasst worden. 
Der Planungsauftrag an das Kreisbauamt ist erteilt warden, Ferner ist em n Landschafts-
planungsbaro mit der ErsteHung des Umweltberichtes beauftragt worden. 
Weitere Verfahrensschritte sind noch nicht erfolgt. 

Weitere AufstellungsbeschRisse liegen vor ffir die folgenden Verfahren, die bislang 
ohne Verfahrensfortschritt geblieben sind: 

28. 2. Anderung des Bebauungsplan Ni. 24 far das Gebiet zwischen Rebbelstieg, Badestrage,  
Feldstraf3e und Sandwall far einen sadlichen Teilbereich gegenaber dem Wellenbad-Parkplatz 
Wegen geanderter Nutzungsvorstellungen far em n groBeres Grundstack, welches historisch als 
Kindererholungsheim genutzt wird, sollte das Planungsrecht geanderte werden, Aufstellungs-
beschluss vom 14.06.2014. Da bis heute keine weiteren Aussagen des Vorhabentragers 
vorgetragen worden sind, unterblieben bislang weitere Verfahrensschritte. 

29. Bebauungsplan Nr. 29 far den Hafen  
Schritte zur Erarbeitung und Verwirklichung einer hafenbezogenen Entwicklungskonzeption 
sind von Seiten des Bau- und Planungsamtes nicht erfolgt. 

In einer gemeinsamen Sitzung von Hafenausschuss und Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss am 30.09.2015 ist das Entwicklungskonzept eines Projektentwicklers vorgestellt 
worden. Danach sind dem Projektentwickler die Vorstellungen der Stadt informell mitgeteilt 
worden. Es gab Abstimmungsgesprache u. a. zu Grundstacksfragen, die bislang jedoch nicht 
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zu weiteren Verfahrensschritten gefOhrt haben. 

30. Bebauunqsplan Ni. 49 Mr das Gebiet nOrdlich des Laglumsweqes zwischen der ehemaliqen  
Bauschuttdeponie, dem Wasserlauf zum Lagfumsiel und des Landesschutzdeich  
FOr die Verwirklichung der solaren Klarschlammtrocknung sowie em n Solarfeld ist am 
23.09.2008 der Aufstellungsbeschluss für diesen Bebauungsplan erfolgt. Zwischenzeitlich 
haben eine vorgezogene Offentlichkeitsbeteiligung und eine Abstimmung mit der unteren 
NaturschutzbehOrde stattgefunden. Weitere Verfahrensschritte sind noch nicht erfolgt. 
Die solare Klarschlammtrocknung 1st zwischenzeitlich inn Vorgriff auf dieses Bauleitplan-
verfahren genehmigt und gebaut warden. 

31. 2. Anderung des Bebauungs_planes Ni. 5 fCir einen Teilbereich zwischen Helgalander Strafle  
Rebbelstieg und Sylter Weg  
Dieses Verfahren sollte die Voraussetzungen zur Errichtung einer Tagespflegestation schaffen 
(Aufstellungsbeschluss am 05.02.2009). Die Planunterlagen sollten durch den Vorhabentrager 
erstellt werden, sind jedoch bis heute nicht vorgelegt warden. 

32. 3. Anderunq des Bebauungsplanes Ni. 15 fOr das Gebiet zwischen Hafenstraf3e, Heymanns-
weg, der Landestrafle L 214, am Hafen , Strand und KOnigstrafle insbesondere fur den  
Bereich der Ostlichen Ecke KOniqstrafle/Hafenstralle  
Am 30.03.2006 1st der Aufstellungsbeschluss gefasst warden mit dem Ziel, in einem rum- 
lichen Teilbereich (Ecke Konigstrafle/Hafenstrafle) eine gastronomisch genutzte AuRen-
terrasse planungsrechtlich zu ermOglichen. 

Dieses Verfahren erabrigt sich bei Durchfahrung des Verfahrens gemall Ziffer 15. 

33. Bebauungsplan Nr. 43 fur das Gebiet zwischen Badestralle, Grofle Strafle, Mittelstrafle und  
SUderstrafle 
Aufstellungsbeschluss am 29.03.2001 mit dem Ziel, u. a. die baulichen Verhaltnisse urn den 
Bereich der Grundschule zu ordnen. 

Absichten der Politik bzw. anderer lnstitutionen, die Planungsablaufe auslOsen konnen: 

Weitere Oberlegungen und Absichten der Politik Ober das im vorausgegangenen Absatz 
Ausgefahrte hinaus sind in dieser Obersicht noch nicht enthalten. 

Zu erwahnen bleibt noch die Arbeitsgruppe des Bauausschusses, welche die Satzungsgebiete der 
Erhaltungssatzung OberprCift und schrittweise fortschreibt. Es sind inzwischen 7 Satzungsgebiete 
begangen. Far em n neues Gebiet Nr. XVIII ist eine neue Satzung in Vorbereitung. FOr weitere 
Gebiete steht die Oberprafung noch aus. Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes sind die 
Ergebnisse in die Planunterlagen zu den einzelnen Satzungen gebietsweise umzusetzen. 

Nach Schlieflung des AOK-Kinderkurheims im November 2015 1st nach wie vor offen, welche 
weiteren Entwicklungen dart stattfinden sollen. Dies wird meglicherweise em n Erfordernis fOr die 
Anderung des Planungsrechtes (das ware die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 13) 
hinsichtlich zukOnftiger Nutzungsvorstellungen nach sich ziehen. 

Ahnliche Fragestellungen sind denkbar beim ehemaligen Kolner Kinderkurheim (B-Plan 33) und 
dem ehemaligen Landschulheim des Kreises Rendsburg EckernfOrde (B-Plan 47b). Bei letzterem 
sind bereits neue PlanungsUberlegungen im Ausschuss vorgestellt worden. 

Ferner gibt es Ablaufe urn die Ansiedlung eines Hotels in Nachbarschaft des Wellenbades. Daraus 
wird sich voraussichtlich auch die Notwendigkeit planungsrechtlicher Verfahren ergeben. 
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Zur Verbesserung der Rechtssicherheit notwendige Planungsarbeiten 

39. Bebauungsplan Nr. 8 urn den Berliner Ring 
Laut VerfOgung des Kreises Nordfriesland sollte im Interesse einer eindeutigen Rechtslage 
der Bebauungsplan Nr. 8 (Berliner Ring) textlich geandert werden dahingehend, dass der 
grundsatzliche Ausschluss von Nebenanlagen aufgehoben wird. Damit wOrde die mit dem 
Kreisbauamt abgesprochene Verfahrensweise, wonach gerna13 LBO genehmigungsfreie 
Nebenanlagen entgegen der Bebauungsplanfestsetzung zugelassen werden, rechtsverbind-
lich in die Satzung aufgenommen werden. 
Ferner stellt sich die Frage, ob angesichts der Entwicklung in der Rechtsprechung die 
vorhandene Ausweisung eines WR-Gebiets noch sachgerecht 1st. 

40. Bebauungsplan Nr. 18, 4. Anderung, far den Bereich OlhOrnweg, OlhOrnstieg, Parkstrafle,  
Stockmannsweg 
Am 29.08.2002 1st der Aufstellungsbeschluss gefasst worden zur Neuregelung der 
Zulassigkeit von Nebenanlagen in diesem Plangebiet. Der Bau-, Planungs- und 
Umweltschutzausschuss hat hierfOr jedoch bisher keine EilbedCirftigkeit gesehen. 

Unverandert d. h. ohne Verfahrensfortschritt geblieben sind zusatzlich die folgenden 
Verfahren, die nach den vorliegenden Beschlusslagen schon seit vielen Jahren gewiinscht 
werden: 

41. Bebauungsplan Nr. 28 (Schifferstrafle bis Hevmannsweg)  
42. Bebauungsplan Nr. 35 (ehemalige Kreisberufsschule); vom Ausschull ist am 14. Mai 1997 

eine Erweiterung des Plangebietes empfohlen worden. 
43. 1. Anderung des Bebauung§_planes Nr. 4 (Flurstrafle, Fuflweg)  

Die oben beschriebenen Sachverhalte machen deutlich, dass Kir eine Vielzahl von Verfahren  
Handlunqsbedarf besteht. Die folgende Auflistunq 1st nicht als Reihenfolqe im Sinne einer  
Ranqfolqe far die nachsten Arbeitsschritte zu verstehen, sondern nur als Ubersicht:  

1. 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 46, Teilabschnitt 46b (Strand, F-Planerganzung) 

2. 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 46, Teilabschnitte 46d und 46g (Surfschulen, 
Strandcafe's) 

3. 2. Anderung Bebauungsplan Nr. 41 (beschleunigtes Verfahren, ErbbaurechtsgrundstOcke) 

4. Wohnraumkonzept fOr die einheimische BevOlkerung (fur gesamtes Amt Fohr-Amrum) 

5. Bebauungsplan Nr. 53 (Erweiterung Gewerbegebiet) 

6. Bebauungsplan Nr. 27 bzw. 27a und 27b (Wohngebaude fOr das Hotelprojekt) 

7. 5. Anderung des Bebauungsplanes Ni. 11 (Klinik Sonneneck) 

8. 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 22 (SO — gemischte Nutzung und Tourismus, 
Innenstadt) 

9. 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 4 (SO — Dauerwohnen und Tourismus) 

10. Bebauungsplan Nr. 54 (neues Gewerbegebiet, ehem. Hofstelle Fritsch) 

11. Bebauungsplan Nr. 56 (neues Gewerbegebiet am Laglumsweg (fur Aussiedlung GrOn-Bau) 

12. Durchfahrungsplan Nr. 2 / Bebauungsplan Nr. 45 (Leitbild zur stadtebaulichen Entwicklung) 
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weitere zu erwartende notwendige Planungsarbeiten bzw. Planverfahren je net) Zeitpunkt weiterer  
BeschlOsse  

13. Bebauungsplan Nr. 43 lnnenstadt / Grundschule 

14. Bebauungsplan Ni. 18, 4. Anderung, Mr den Bereich Olhornweg, Olhernstieg, Parkstrafle, 
Stockmannsweg (Nebenanlagen) 

15. Bebauungsplan Nr. 8 urn den Berliner Ring 

16. Leitlinie fOr die Entwicklung der Innenstadt 

17. „Grenzenloses Stadterleben" als Fortsetzung der Sanierung der Fullgangerzone 

18. Entwicklungskonzept für das Hafengebiet 

19. Fortschreibung des Konzeptes Mr den ruhenden Verkehr 

Hinweise: 
Es bleibt abschlieflend festzustellen, dass im Berichtszeitraum einige Verfahren abgeschlossen bzw. 
bis zum Satzungsbeschluss gefOhrt werden konnten, jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Zugleich 
sind auch neue AufstellungsbeschlOsse für neue Verfahren gefasst worden. 

Angesichts des oben dargestellten Aufdabenkatalooes bleibt festzustellen, dass keine neuen  
Planuncsaufgaben zusatzlich durchgefuhrt werden kOnnen.  

Es 1st anzumerken, dass durch die zeitliche Inanspruchnahme mit der Abwicklung bzw, Beratung 
und Betreuung bei Bauantrags- und Bauvoranfrageverfahren sowie durch personelle Veranderungen 
im Bauamt die fie Planungsarbeiten zur VerfOgung stehende Zeit zeitweise eingeschrankt war. Ferner 
wurde und wird durch Aufgaben, die nicht unmittelbar auf Bauleitplanung bezogen sind, Arbeitszeit 
gebunden (z. B. Vertrage bei Erhaltungssatzungsabwicklung, Wettbewerb far Wohnungsbau, usw.). 

Wyk auf Feihr, den 25.01.2017 

Amt Fahr-Amrum 
Davi- und Payazngsarat 

iidieristmaa 23 
238 Wyk cut FM' 
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